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Das Gericht beurteilt also nicht, ob der Sachverständige 
medizinisch richtig diagnostiziert hat, sondern es prüft, ob 
das Gutachten den Anforderungen entspricht, die sowohl ge
nerell für die gerichtliche Beweisaufnahme als auch für die 
Klärung des jeweils konkreten Tatbezugs gelten (vgl. 
U. Roehl, „Die gerichtliche Prüfung psychiatrischer Gutach
ten im Strafverfahren“, NJ 1970, H e f t  12, S. 356).

Dem Sachverständigen obliegt es zu entscheiden, welche 
Untersuchungsmethoden er anwenden muß, um die vom Ge
richt gestellten Fragen zu beantworten. Das hängt u. U. von 
den konkreten Bedingungen der Tatbegehung, den sonstigen 
Verhaltensnormen bzw. besonderen Auffälligkeiten, Hinwei
sen aus früheren Begutachtungen, Kenntnissen zu zurücklie
genden Erkrankungen usw. des Beschuldigten bzw. Ange
klagten ab.

Von Bedeutung ist insoweit die Konkretheit der Frage
stellung des Gerichts, z. B. auch in der Darlegung, worauf 
bestimmte Zweifel des Gerichts an der vollen Zurechnungs
fähigkeit beruhen.

Auch bedarf es nicht in jedem Fall der Begutachtung 
einer zeitweiligen stationären Unterbringung des Beschul
digten bzw. Angeklagten in einem psychiatrischen Kranken
haus (§ 43 StPO).

Hat das Gericht Zweifel am Ergebnis einer Begutachtung 
(weil z. B. bestimmte Untersuchungsmethoden nicht ange
wandt wurden), so besteht die Möglichkeit, den Sachverstän
digen hierzu ergänzend zu befragen. Erst danach kann in der 
Regel begründet über eine eventuelle Ergänzung der Begut
achtung entschieden werden. Es ist U. R o e h l  zuzustimmen, 
„daß die Erfahrungen und das Wissen des Gerichts nur bei 
der Beweiswürdigung, bei der sachkundigen Beurteilung des 
Beweiswertes des Gutachtens und der Einordnung von Be
weistatsachen beim Nachweis der subjektiven Vorausset
zungen strafrechtlicher Schuld des Angeklagten zum Zuge 
kommen können“ (U. Roehl, „Zur Arbeit der Gerichte mit 
forensischen Gutachten“, NJ 1973, H e f t  6, S. 167).

Ergeben sich aus der inneren Logik des Gutachtens und 
seiner überzeugenden widerspruchsfreien Begründung (ein
schließlich der Darlegungen des Weges zur sachverständigen 
Erkenntnis) keine Einwände, dann rechtfertigt z. B. der Hin
weis auf ein nicht erfolgtes, weil vom Sachverständigen nicht 
für erforderlich gehaltenes Elektroenzephalogramm ( E E G )  
auch keinen begründeten Zweifel am wissenschaftlichen Ge
halt des Gutachtens.

In diesem Zusammenhang sollte beachtet werden, daß die 
Verpflichtung des Sachverständigen zur gewissenhaften Er
stattung des Gutachtens (§ 40 Abs. 1 StPO) auch die Anwen
dung erforderlicher wissenschaftlicher Untersuchungsmetho
den und -verfahren für den betreffenden Fall u m f a ß t  und 
somit hohe Anforderungen an wissenschaftliche Akribie 
stellt.

Schließlich ist es auch zulässig, vor mehreren Jahren er
stattete Gutachten für dieselbe Person in die neue Begutach
tung einzubeziehen und sich auf frühere Erkenntnisse zu 
stützen. Entscheidend ist, daß sich der frühere Gutachter 
nachweisbar auch zu der Problematik geäußert hat, die jetzt 
erneut zu beurteilen ist, und daß die damaligen wissen
schaftlichen Aufklärungsmöglichkeiten sowie der Erkenntnis
stand annähernd dem heutigen entsprechen. Waren aber 
zum Zeitpunkt früherer Begutachtungen z. B. die diagnosti
schen Möglichkeiten im Verhältnis zu den gegenwärtig vor
handenen unvollkommen, um vergleichbare krankhafte 
Symptome beurteilen zu können, dann ist ein bloßer Hinweis 
auf Übereinstimmung der Begutachtungsergebnisse eine in 
der Regel unzureichende Grundlage für eine gerichtliche 
Entscheidung über die Zurechnungsfähigkeit.

Oberrichter Dr. JOACHIM SCHLEGEL,
Mitglied des Präsidiums des Obersten Gerichts

Berichtigung

In dem Beitrag von H. S t e e g e r  (NJ 1988, Heft 10, S. 390 ff.) steht 
auf S. 390, linke Spalte, im 1. Absatz nach der Zwischenüberschrift 
die dritte Zeile von oben „Gesetzgebung und Rechtsverwirklichung. 
Einen wesentli-“ an falscher Stelle. Sie muß im selben Absatz als 
dritte Zeile von unten eingefügt werden. I
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